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6.1 Allgemeines zur Gefähr-
dungsbeurteilung

Rechtgrundlage

Rechtsgrundlage für die Forderung nach einer Gefähr-
dungsbeurteilung im Unternehmen ist das Arbeitsschutz-
gesetz. Mit dessen Inkrafttreten im August 1996 sind die 
Unternehmerpflichten wesentlich erweitert worden. Die 
bedeutendste Neuerung ist die Pflicht des Unterneh-
mers, Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeitsplätze/
Tätigkeiten im Unternehmen durchzuführen, geeignete 
Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ab-
zuleiten sowie das Ergebnis zu dokumentieren. Dabei 
reicht es bei gleichwertigen Arbeitsplätzen aus, einen 
Arbeitsplatz bzw. eine Tätigkeit zu beurteilen.

Gefährdungsbeurteilung

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung werden Arbeits-
systeme und Arbeitsplätze systematisch und umfassend 
analysiert und bewertet. Alle unfall- und krankheitsaus-
lösenden Faktoren werden – unter Berücksichtigung 
des Zusammenwirkens technischer, organisatorischer 
und personeller Bereiche – einer risikoabhängigen 
 Betrachtung unterzogen.

Insbesondere sind Gefährdungen zu berücksichtigen, 
die mit der Benutzung eines Arbeitsmittels verbunden 
sind, und solche, die am Arbeitsplatz durch diverse 
Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander 
oder ggf. mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung 
hervorgerufen werden können.

ArbSchG

Risikoabhängige 

Betrachtung
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Mittels dieser systematischen Risikobetrachtung soll 
unvorhersehbaren Ereignissen, die den Arbeitsprozess 
und die Arbeitssicherheit stören könnten, vorgebeugt 
werden. Es gilt Betriebsstörungen und Ausfallzeiten von 
Beschäftigten als Folge von Unfällen oder Erkrankungen 
zu vermeiden. Gefährdungsbeurteilungen können dazu 
beitragen, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Unternehmensimage zu verbessern.

Es wird das Ziel verfolgt, Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer im Sinne eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses zu organisieren, in 
die betrieblichen Führungsstrukturen einzufügen und 
damit ständig und systematisch zu verbessern.

Qualifiziert durchgeführte Gefährdungsbeurteilungen 
stellen sicher, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen wirk-
sam und zielgenau durchgeführt werden.

Systematische Vorgehensweise

An allen Arbeitsplätzen muss eine Gefährdungsbeur-
teilung als sog. Erstbeurteilung durchgeführt werden. 
Ändert sich später ein Arbeitsplatz, z. B. durch Neube-
schaffung von Maschinen und Geräten oder die Arbeits-
organisation, muss eine erneute Beurteilung erfolgen. 
Das gilt auch, wenn sich z. B. relevante Vorschriften oder 
der Stand der Technik ändern. Es gilt durch Überprüfun-
gen in regelmäßigen Zeitabständen sicherzustellen, dass 
alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden (siehe 
auch § 3 ArbSchG).

Erstbeurteilung 
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Zur systematischen Vorgehensweise gehört auch, dass 
bereits in Planungsphasen Elemente der Gefährdungs-
beurteilung sinnvoll berücksichtigt werden.

Die Durchführung: Die sieben Schritte der 

 Gefährdungsbeurteilung

Die angestrebten Verbesserungen im Arbeitsschutz 
erreicht man durch eine strukturierte und konsequen-
te Vorgehensweise. Bewährt haben sich in der Praxis 
folgende Schritte: 

1. Vorbereiten: Festlegen von Arbeitsbereichen und 
Tätigkeiten,

2. Ermitteln der Gefährdungen,

3. Beurteilen der Gefährdungen,

4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen,

5. Durchführen der Maßnahmen,

6. Überprüfen der Durchführung und der Wirksamkeit 
der Maßnahmen,

7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung.

Dieser rote Faden führt Sie – wenn Sie die empfohlenen 
Schritte abarbeiten – durch den Prozess der Gefähr-
dungsbeurteilung, wie er vom Arbeitsschutzgesetz und 
anderen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften vorgesehen ist. Mehr dazu erfahren Sie im 
Kapitel 6.5.

Sieben Schritte
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Durchführung/Mitwirkung/Hilfestellung

Die Durchführungsverpflichtung liegt beim Unterneh-
mer, jedoch besteht für die Mitarbeiter eine besondere 
Unterstützungspflicht. In der Praxis wird der Unterneh-
mer diese Pflicht im Rahmen der Pflichtenübertragung 
auf die jeweiligen Führungskräfte delegieren. Dabei 
kommen ihm eine besondere Auswahl- und Kontroll-
verantwortung zu.

Zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung emp-
fiehlt es sich, ein Team zu bilden. Im Team geht alles 
besser! 

Deshalb gilt: Die betriebliche Führungskraft sollte den 
Betriebsrat, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, den 
Betriebsarzt, die Sicherheitsbeauftragten und die Mit-
arbeiter mit einbeziehen. Die jeweilige Aufgaben- und 
Kompetenzverteilung richtet sich nach der betrieblichen 
Struktur und den bestehenden Organisationsabläufen. 
Zusätzlich können bei Bedarf und je nach Themen-
schwerpunkt externe Arbeitsschutzexperten unterstüt-
zen (z. B. Technische Aufsichtsbeamte der zuständigen 
Berufsgenossenschaft und Angehörige der zuständi-
gen staatlichen Behörde sowie sicherheitstechnische 
Dienste).

Tipp:

Nochmals: Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in den Beur-
teilungsprozess ein, sie kennen ihre Arbeitsplätze am 
besten. Nutzen Sie ggf. auch Mitarbeiterfragebogen 
usw. zur Informationsgewinnung.

Pflicht des Unter-

nehmers

Teamarbeit

Externe Arbeits-

schutzexperten
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Dokumentation

Neben der Verpflichtung zur Durchführung der Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen besteht eine Dokumenta-
tionsverpflichtung. Aus dieser Dokumentation müssen 
die Ergebnisse der einzelnen Prozessschritte wie 

 · Beurteilen der Gefährdungen,

 · Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen sowie

 · Überprüfen der Durchführung und der Wirksamkeit 
der Maßnahmen

hervorgehen.

Die dokumentierte Gefährdungsbeurteilung stellt eine 
wertvolle Basis für den betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz dar. Sie dient gleichzeitig der Trans-
parenz der betrieblichen Arbeitsschutzsituation sowie 
Ihrer Rechtssicherheit. Auf eine bestimmte Form hat der 
Gesetzgeber bewusst verzichtet, damit die Unternehmen 
ihre betriebsspezifischen Besonderheiten berücksichti-
gen können. Nachstehend soll unter Verwendung einer 
speziellen Vorlage beispielhaft und unterstützend der 
Gefährdungsbeurteilungsprozess am Beispiel eines 
Lagers, Teilbereich Wareneingang, dargestellt werden.

Transparenz der 

 Arbeitsschutzsituation



Bestelloptionen

Unterweisung direkt

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

Jetzt bestellen

08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

mailto:service@forum-verlag.com
http://shop.forum-verlag.com/
https://shop.forum-verlag.com/p/unterweisung-direkt/SW6625
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